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B R E M I S C H E  B Ü R G E R S C H A F T  Drucksache 20 / 123
Landtag (zu Drs. 20/82) 
20. Wahlperiode 05.11.19 

Mitteilung des Senats vom 5. November 2019

Stand der Umsetzung der KMK-Strategie zur Menschenrechtsbildung in Bremen 
und Bremerhaven 

Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen hat unter Drucksache 20/82 eine Kleine 
Anfrage zu obigem Thema gerichtet. 

Der Senat beantwortet die vorgenannte Kleine Anfrage wie folgt: 

Alle Schulen im Lande Bremen sind den allgemeinen Menschenrechten sowie 
den im Grundgesetz und der Landesverfassung verankerten Werten verpflich-
tet. Der Senat hat die Bedeutung der Menschen- und Kinderrechte und der Par-
tizipation von Kindern und Jugendlichen erkannt und diese als Bildungs- und 
Erziehungsziel in § 5 des Bremischen Schulgesetzes fest verankert.  

Die zweite Aktualisierung der „Empfehlung zur Menschenrechtserziehung in 
der Schule“ der Kultusministerkonferenz von 1980, die erstmalig im Jahr 2000 
aktualisiert wurde, erfolgte anlässlich des 70. Jahrestags der Allgemeinen Er-
klärung der Menschenrechte in Verbindung mit einer Umbenennung im Jahr 
2018, „Menschenrechtsbildung in der Schule“. In diesem Zusammenhang setzt 
der Senat bereits seit fast 40 Jahren Maßnahmen zur Menschenrechtsbildung 
an Schulen um und entwickelt die Angebote, Projekte sowie Aus- und Fortbil-
dungen im Kontext historisch-politischer Bildung kontinuierlich weiter.  

1. Welche Maßnahmen hat der Senat zur Umsetzung des KMK-Beschlusses
zur Menschenrechtsbildung hinsichtlich der Unterstützung der Schulen in
den Bereichen Beratung und Begleitung geplant beziehungsweise bereits
unternommen?

Der Beschluss der Kultusministerkonferenz „Menschenrechtsbildung in der 
Schule“ aus dem Jahr 2018 bestätigt inhaltlich die Ausrichtung der in Bremen 
bereits etablierten Maßnahmen. Zu diesen zählen neben der Unterrichtsent-
wicklung die enge Kooperation mit der Landeszentrale für politische Bildung 
sowie weiteren außerschulischen Partnern ebenso, wie die Weiterentwicklung 
und Verzahnung von Programmen zur Persönlichkeitsstärkung sowie zur wirk-
samen Prävention von und Intervention bei Gewalt und Mobbing. Partizipati-
onsmöglichkeiten für Kinder- und Jugendliche gehören zum Standard an allen 
Schulen der Freien Hansestadt Bremen. 

Folgende Maßnahmen der Beratung und Unterstützung, die sowohl Bremen als 
auch Bremerhaven einbeziehen, werden hier beispielhaft genannt:  

— Der Senat fördert das Bremer Informationszentrum für Menschenrechte 
und Entwicklung (biz), das Bildungsangebote für alle Schulstufen und den 
Elementarbereich macht, Themenkoffer und Unterrichtseinheiten sowie 
Lehrerfortbildungen anbietet und bei Projekten umfangreich berät. 

— Ein innovatives Projekt zur partizipativen Entwicklung von Bildungsmate-
rialien zu den Menschenrechten war im Jahr 2014 die Kooperation des 
„biz“ mit dem Büro für Leichte Sprache der Lebenshilfe Bremen sowie mit 
Schülerinnen und Schülern eines Förderzentrums und eines Gymnasiums. 
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In dieser Kooperation wurde die Broschüre „Menschenrechte: Die 30 Re-
geln in leichter Sprache“ erarbeitet, die allen Schulen zur Verfügung steht 
und auch überregional Aufmerksamkeit erreichte.  

— Schulen beziehungsweise Schülerinnen und Schüler werden motiviert und 
unterstützt, sich an vom Senat geförderten und inhaltlich passenden Wett-
bewerben, zum Beispiel „Demokratisch Handeln“; „Bremer Jugendpreis 
‚Dem Hass keine Chance‘“; „Jugend debattiert“, zu beteiligen.  

— Der Senat fördert die Arbeit der insgesamt 40 „Schulen ohne Rassismus, 
Schulen mit Courage“ in Bremen und Bremerhaven. Die Netzwerkkoordi-
nation leistet die Landeszentrale für politische Bildung. Die Schule ohne 
Rassism (SOR) und die Schule mit Courage (SMC) veranstalten eigene Pro-
jekte im Themenkontext Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit/Ras-
sismus-Prävention und treten gegen jede Art von Diskriminierung und 
Menschenfeindlichkeit ein. Die Selbstverpflichtung der Schülerinnen und 
Schüler sowie des pädagogischen Personals beginnt im Schulalltag mit ei-
nem respektvollen Umgang, mit Gewaltfreiheit und Toleranz.  

— Im Rahmen des Programms „Kreativpotenzale Bremen“ der Senatorin für 
Kinder und Bildung und des Senators für Kultur, das von der Stiftung Mer-
cator gefördert wird, entwickeln Schulen seit 2014 kulturelle Profile. Die 
Bedeutung partizipativer Formate auch im Bereich der kulturellen Bildung 
und Gestaltungsmöglichkeiten wurde 2018 in Fortbildungen vermittelt, so-
dass seit dem Schuljahr 2018/2019 auch im Bereich kultureller Bildung 
partizipative Formate zunächst von zwei Programmschulen erarbeitet und 
Schülerinnen und Schüler bei der Umsetzung eigener Projekte und The-
men unterstützt werden. 

— Der Senat fördert den Wettbewerb und das Förderprogramm „Demokra-
tisch Handeln“, bei dem nicht nur Projekte vorgestellt und prämiert wer-
den, sondern Schulen individuelle Beratung und Unterstützung bei der 
Realisierung von Projekten durch die Landeskoordination erhalten. Hierzu 
gehört zum Beispiel die Unterstützung der Veranstaltung „Kinderrechte“ 
im Quartiersbildungszentrum (QBZ) Morgenland in Gröpelingen am 18. 
September 2019, Fortbildung für Erzieherinnen/Erzieher und Lehrerin-
nen/Lehrer, unter Einbezug des KMK-Beschlusses zur Menschenrechtsbil-
dung und die Unterstützung und Beratung in den Schulen bei 
nachhaltigen Projekten, vor allem am Denkort Bunker Valentin und in der 
KulturAmbulanz Bremen, bei denen es unter anderem um Menschen-
rechtsbildung geht. Die eingereichten Projekte stellen ihre Arbeit jährlich 
in der Bremischen Bürgerschaft im Rahmen der „Regionalen Lernstatt De-
mokratie“ vor.  

2. Welche Maßnahmen hat der Senat zur Umsetzung des KMK-Beschlusses 
zur Menschenrechtsbildung hinsichtlich gezielter Fortbildungsangebote 
geplant beziehungsweise bereits unternommen? 

Die Schule ist ein Ort gesellschaftlicher Vielfalt, an dem Menschen mit unter-
schiedlichsten Biografien, Wertvorstellungen und Kompetenzen das Schulle-
ben gestalten. Entsprechend ist eine pädagogische Professionalität im Sinne 
einer anerkennenden, diversitätsbewussten und diskriminierungskritischen 
Haltung in der Bildungsarbeit mit den Schülerinnen und Schülern unerlässlich. 

Das Landesinstitut für Schule (LIS) Bremen sieht sich in einer langjährigen Tra-
dition, Menschenrechtsbildung als wesentlichen Teil pädagogischer Arbeit in 
der Aus- und Fortbildung für Lehrkräfte zu vermitteln. Aus der Bremischen 
Landesverfassung und dem Bremischen Schulgesetz werden Ziele und Inhalte 
für die Arbeit im Unterricht und in der Schule zur Menschenrechts- und Demo-
kratiebildung abgeleitet. 

Lehrerinnen und Lehrer werden in Aus- und Fortbildung dabei unterstützt, 
Strategien und Handwerkszeug zu entwickeln, um diskriminierenden, aus-
grenzenden und herabsetzenden Einstellungen, Äußerungen und Handlungen 



 – 3 – 

aller Art professionell zu begegnen. Insbesondere in der Abteilung Schulent-
wicklung - Fortbildung des LIS arbeiten die Bereiche Soziales Lernen, Interkul-
turalität und Politische Bildung im Bereich Menschenrechtsbildung eng 
zusammen.  

Beispielhaft werden die folgenden Angebote benannt:  

— Neben den Fortbildungen zu den Themen des Faches Politik für das Zent-
ralabitur ‚Flucht und Vertreibung‘ und ‚Armut und gesellschaftliche Spal-
tung‘ werden Seminare, Fachtage und Gedenkstättenexkursionen 
angeboten, die rassistische und nationalvölkische Bewegungen und Ein-
stellungen historisch und in ihrer jüngsten Entwicklung im Zusammen-
hang mit den Menschenrechtskonventionen beleuchten. 

— Im Sinne der globalen und digitalen Anforderungen und Entwicklungen 
bietet das LIS abteilungsübergreifend Einzelfortbildungen, Fachtage und 
anderer Veranstaltungsformate zum Umgang mit Hate Speech, Cyber-
mobbing, Fake News und der Analyse von Internetplattformen an, um 
über die Förderung von Methodenkompetenz, Haltung und Informationen 
auch hier die Menschenrechts- und Demokratiebildung zu unterstützen. 

— Über die im Oktober 2018 aktualisierten Beschlüsse der KMK zur „Men-
schenrechtsbildung in der Schule“ und „Demokratie als Ziel, Gegenstand 
und Praxis historisch-politischer Bildung und Erziehung in der Schule“ 
wurden im Februar 2019 im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Forum für 
Politik- und Geschichte und Politik (GuP)-Lehrkräfte“ Lehrerinnen und 
Lehrer der Gesellschaftswissenschaftlichen Fächer informiert; die KMK-
Beschlüsse selbst sind auf der Internetseite des LIS im Bereich Politische 
Bildung an prominenter Stelle verlinkt. 

— Fortbildungen zu Möglichkeiten der Mitbestimmung und Teilhabe für 
Schülerinnen und Schüler sowie zur Weiterentwicklung demokratischer 
Elemente in Schule werden angeboten. Dazu gehören auch diverse Ko-
operationsbeziehungen im Kontext des Bereiches „Demokratiebildung“, 
so zum Beispiel die Beteiligung des LIS am Projekt OPENION der Deut-
schen Kinder- und Jugendstiftung und das ELEF-Projekt (European Lear-
ning Environment Formats for Citizenship and Democracy) mit dem 
Zentrum für Arbeit und Politik (zap) der Universität Bremen.  

— Für die Beachtung der Kinderrechte werden Beratungs- und Fortbildungs-
angebote unter anderem beim Verdacht auf Kindeswohlgefährdung in Ko-
operation mit den Regionalen Beratungs- und Unterstützungszentren 
angeboten.  

— Die Unterstützung und Begleitung zur (Re)Zertifizierung der Europaschu-
len im Land Bremen steht aufgrund des internationalen und interkulturel-
len Austauschs und Verstehens ebenfalls für die Förderung der 
Menschenrechtsbildung. 

— Das LIS hat an einer Handreichung „Vielfalt in der Schule“ mitgewirkt und 
bietet entsprechend der KMK-Empfehlung „Interkulturelle Bildung und 
Erziehung in der Schule“ (2013) regelmäßig Fortbildungen an. Oftmals als 
Workshops gestaltet, werden Vorurteile und Ressentiments bearbeitet so-
wie der Umgang mit diskriminierenden Äußerungen von Schülerinnen 
und Schülern thematisiert und damit zur Sensibilisierung für die Men-
schenrechtsbildung in der Schule beigetragen. 

— Der Umgang mit Heterogenität im Unterricht und Schulalltag ist selbstver-
ständlicher und fester Bestandteil in der Aus- und Fortbildung am LIS.  

— Zu den Maßnahmen des LIS gehören ebenfalls Konzepte zur Schulent-
wicklung und Fortbildungen, die die Haltung der Lehrkräfte im Sinne ei-
ner ressourcenorientierten Förderung jedes einzelnen Schülers und jeder 
Schülerin unterstützt, so zum Beispiel durch das Lerncoaching. 
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Das Lehrerfortbildungsinstitut Bremerhaven hat derzeit keine spezifischen 
Fortbildungsangebote zur Menschenrechtsbildung.  

Im Bereich der Ausbildung von Lehrerinnen und Lehrern, 2. Staatsexamen, im 
Bildungswissenschaftlichen Seminar in Bremerhaven ist die KMK-Strategie zur 
Menschenrechtsbildung seit Februar 2019 implementiert, dies wird aber noch 
ausgebaut. Beispielsweise steht am 19. Februar 2020 neben der Erinnerungs-
arbeit die Menschenrechtsbildung im Vordergrund, wenn Referendarin-
nen/Referendare aus dem Land Bremen und aus Brasilien zusammen mit zwei 
Fachleiterinnen aus Bremen und Bremerhaven einen Seminartag am Denkort 
Bunker Valentin durchführen. 

3. Welche Maßnahmen hat der Senat zur Umsetzung des KMK-Beschlusses 
zur Menschenrechtsbildung hinsichtlich der Verankerung der Menschen-
rechtsbildung in den Lehrplänen geplant beziehungsweise bereits unter-
nommen? 

Menschenrechtsbildung ist Prinzip und Ziel aller Fächer beziehungsweise der 
schulischen Bildung an sich. In allen Schularten und Schulformen zeigt sich 
Menschenrechtsbildung in vielfältigen – auch fächerübergreifenden – Projek-
ten. Darüber hinaus gibt es in den Bildungsplänen insbesondere der gesell-
schaftswissenschaftlichen Fächergruppe zahlreiche Bezüge und Anlässe zur 
Befassung mit den Menschenrechten. Diese sind in der angefügten Tabelle 
(Anlage) zusammengestellt. Eine über diese Beispiele hinausgehende zentrale 
thematische Festlegung in den für die Schulen im Lande Bremen geltenden 
Bildungsplänen passt nicht zu deren Struktur kompetenzorientierter Standards, 
die von den Schulen eigenverantwortlich konkretisiert werden. 

4. Welche Maßnahmen hat der Senat eingerichtet, um über die Schulaufsicht 
ein wirksames Beschwerdesystem vorzuhalten und welche weiteren Pla-
nungen gibt es?  

Die eigenverantwortlichen Schulen bauen ein eigenes schulinternes Qualitäts-
management auf, zu dem auch ein Rückmeldesystem beziehungsweise Be-
schwerdesystem gehört. Hierbei werden sie beratend begleitet durch die 
Schulaufsichten bei der Senatorin für Kinder und Bildung.  

5. Welche weiteren Maßnahmen hat der Senat zur Umsetzung des KMK-
Beschlusses zur Menschenrechtsbildung in den Schulen geplant bezie-
hungsweise bereits unternommen? 

Wie in den Antworten auf Frage 1 bis 4 dargestellt, legt der Senat seit vielen 
Jahren Maßnahmen im Bereich der Projektarbeit, der Fortbildung von Lehre-
rinnen und Lehrern beziehungsweise auch der Schülerinnen und Schüler auf 
beziehungsweise unterstützt in Kooperationsbezügen derartige Maßnahmen 
sowohl in Bremen als auch in Bremerhaven. Beispielhaft und stellvertretend für 
viele andere werden hier folgende weitere Vorhaben benannt: 

— „Ein Grundgesetz für jede Schülerin/jeden Schüler“: Aktuell wird ein Kon-
zept zur regelhaften zielgruppenspezifischen Verteilung einer Grundge-
setzausgabe in Verbindung mit einer inhaltlichen Auseinandersetzung 
unter anderem zu Menschenrechten erarbeitet, um über die bisherige Ver-
teilpraxis hinaus möglichst breit die Schülerinnen und Schüler zu errei-
chen. 

— Auf der Basis einer Kooperationsvereinbarung mit der Gedenkstätte Yad 
Vashem in Israel schreibt die Senatorin für Kinder und Bildung die Teil-
nahme von Lehrerinnen und Lehrern an einer Fortbildungsreise zur Holo-
caust-Gedenkstätte Yad Vashem in Israel aus. Die teilnehmenden 
Lehrerinnen und Lehrer werden im Kontext Menschenrechte/Erinne-
rungskultur als Multiplikatorinnen/Multiplikatoren weiterhin eingebun-
den. Die Reise wird in Kooperation mit dem Niedersächsischen 
Kultusministerium durchgeführt. Geplant ist eine jährliche Durchführung.   

— Der Senat fördert Gedenkstättenfahrten von Schülerinnen und Schülern 
zu polnischen Gedenkstätten in Kooperation mit der Bethe-Stiftung. 
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— Der Senat unterstützt das im zweijährigen Turnus durchgeführte Plan-
spiel-Projekt der Bremischen Bürgerschaft „Jugend im Parlament“, bei 
dem sich Jugendliche mit aktuellen politischen Themen auseinanderset-
zen und Resolutionen erarbeiten, die im Parlament debattiert werden. 2018 
nahmen Schülerinnen und Schüler aus 14 Bremer und vier Bremerhavener 
Schulen teil. Die erarbeiteten Resolutionen befassten sich mit Themen aus 
Umwelt, Soziales, Gesellschaft und Bildung wie zum Beispiel Digitalisie-
rung in der Schule, Aufruf zur Politisierung von Schülerinnen und Schü-
lern, Gegenmaßnahmen gegen Rechtsextremismus, aber auch mit den 
Auswirkungen von Waffenexporten über Bremische Häfen. Letzteres 
Thema wurde bereits 2016 durch einen Teilnehmer mit Fluchthistorie ein-
gebracht, was auf große Resonanz unter den Teilnehmenden stieß. Bei ei-
nem Markt der Demokratiemöglichkeiten bot sich den Teilnehmenden 
und ihren Familien bei der Abschlussveranstaltung Gelegenheit, sich an 
Ständen über die Angebote politischer Jugendbeteiligung in Bremen zu 
informieren Die nächste Veranstaltung Jugend im Parlament ist 2021 ge-
plant.  

— Der Senat schreibt jährlich den Wettbewerb um den Senatspreis „Dem 
Hass keine Chance“ aus, bei dem Menschenrechte im Fokus stehen, unter 
anderem bei der Einreichung von Projekten, die Zeichen setzen gegen 
Hass, Ausgrenzung und Gewalt. 
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Anlage zur KA „Stand der Umsetzung der KMK-Strategie zur Menschenrechtsbildung in Bremen und Bremer-
haven“ (DRS. 20/82 vom 23.09.2019) 
Hier: Curriculare Bezüge zum Themenbereich „Menschenrechte“ 

Schulart Jahr-
gang 

Bildungsplan/ Be-
zug 

Themenbereich/ 
Lernfeld 

Inhalt 

Grund-
schule 

1– 4 Sachunterricht  „Gesellschaft und In-
dividuum“ 

„Menschenrechte und Kinderrechte als 
weltweit geltende Vereinbarungen“ (S. 
12). 

Ober-
schule 

 

5/6 „Gesellschaft und 
Politik“ 

Verantwortung über-
nehmen 

Kinderrechte (S. 8)  

7/8 ebd.  „Religion und Staat“, Menschenrechte (S. 10) 

7/8 ebd. 

 

Aufgaben und Ziele 

Jahrgangsstufe 7/8 

„(…) Die Schülerinnen und Schüler (...) 
untersuchen beispielhaft Voraussetzun-
gen, Ursachen und Ergebnisse der Fran-
zösischen Revolution und ihre 
Auswirkungen auf die heutige Zeit, ge-
rade auch im Bereich der bürgerlichen 
Mitbestimmung und des Rechts. Die auf 
jene Zeit zurückzuführenden Men-
schenrechte werden anhand aktueller 
Beispiele diskutiert.“ 

Gymna-
sium 

5/6 Welt-Umwelt-
kunde, 

Geschichte, Geo-
grafie, Politik 

Themenbereich „Re-
geln des Zusammen-
lebens“/ 
gesellschaftliche Di-
mension 

Kinderrechte (S. 10) 

 5-10 Politik generelle Ziele „Der Unterricht im Fach Politik trägt zur 
menschenrechtsorientierten und de-
mokratischen Wertebildung bei, um 
Demokratie als Regierungsform durch 
aufgeklärte Urteilsbildung und Ent-
scheidungsfindung zu erhalten und wei-
ter zu entwickeln.“ (S. 33) 

 9/10 Politik Kernprinzipien des 
politischen Systems 
der Bundesrepublik  

 

„Die Schülerinnen und Schüler können 
...  

 …aktuelle politische Prozesse auf de-
mokratische Kernprinzipien analysieren 
und gesellschaftliche Machtverhältnisse 
und Interessengegensätze reflektieren,  

 …ausgewählte aktuelle Ereignisse unter 
dem Gesichtspunkt der Sicherung und 
der Verstöße gegen Grund- und Men-
schenrechte analysieren, (S.36 ff.) 

 …Menschenrechtsbindung, Grund-
rechtsbindung und politische Freiheit 
als Kernkonzept demokratischer Verfas-
sungsstaaten  

 10 Politik  Anforderungen am 
Ende der Jahrgangs-
stufe 10 

„Schülerinnen und Schüler können aus-
gewählte aktuelle Ereignisse unter dem 
Gesichtspunkt der Sicherung und der 
Verstöße gegen Grund- und Menschen-
rechte analysieren“ 
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Schulart Jahr-
gang 

Bildungsplan/ Be-
zug 

Themenbereich/ 
Lernfeld 

Inhalt 

 GyO 

 

Bildungsplan Poli-
tik  

für die Gymnasi-
ale Oberstufe/ 
Qualifikations-
phase 

Generelle Ziele  „Der Unterricht im Fach Politik trägt zur 
menschenrechtsorientierten und de-
mokratischen Wertebildung bei, um 
Demokratie als Regierungsform durch 
aufgeklärte Urteilsbildung und Ent-
scheidungsfindung zu erhalten und wei-
ter zu entwickeln. (S. 5) 

  ebd:  

 

Fachliche Kompeten-
zen 

Themenbereich Ge-
sellschaft  

 

Die Schülerinnen und Schüler können 
(...)Kernstrukturen (institutionelle und 
rechtliche Grundlagen) des gesellschaft-
lichen Systems beschreiben und erläu-
tern; (S.8) 

  ebd:  

 

Fachliche Kompeten-
zen 

Themenbereich Staat 

 

Die Schülerinnen und Schüler können 
(...) die Verfassungsgrundsätze und de-
mokratietheoretischen Grundlagen und 
ihre Veränderungen benennen und 
erläutern; (S.8) 

  ebd:  

 

Fachliche Kompeten-
zen 

Themenbereich In-
ternationale Politik  

 

Die Schülerinnen und Schüler können 
(...) 

…die Struktur der Staatenwelt mit ver-
schiedenen Kategorien (z.B. Weltord-
nungsmodelle) untersuchen und 
Prozesse des Zerfalls oder der Bildung 
neuer Systeme oder Formen der inter-
nationalen Zusammenarbeit analysie-
ren (….) 

…Leitideen internationaler Politik in 
den Bereichen Friedenssicherung und 
Konfliktbewältigung sowie Umgang mit 
globalen Problemen und Herausforde-
rungen beschreiben und analysieren;  
(S.9) 

  ebd:  Fachmethodische 

Kompetenzen:  

 

Die Schülerinnen und Schüler können 
(...) 

…sich kritisch mit politischsozialen 
Ideen, Normen, Theorien, Ideologien 
und Modellen auseinandersetzen, in-
dem sie nach Zielen, Begründungen 
und Interessensbindungen fragen 

…kontroverse Positionen im aktuellen 
politischen Geschehen nach impliziten 
Werthaltungen, verfolgten Interessen 
der Beteiligten und möglichen Auswir-
kungen untersuchen;  (S.10) 

Gymna-
sium 

Abitur-
prü-
fung 
2020 

Politik: Regelun-
gen für das erste 
bis dritte Prü-
fungsfach mit lan-
desweit 
einheitlicher Auf-
gabenstellung 

Rahmenthema „In-
ternationale Politik 
und globale Entwick-
lungen“ 

Themenbereich In-
ternationale Politik - 

Schwerpunktthema II /Q2.1  

Die Schülerinnen und Schüler analysie-
ren anhand mindestens eines Länder-
beispiels, das in Subsahara-Afrika 
angesiedelt ist, wesentliche Ursachen 
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Schulart Jahr-
gang 

Bildungsplan/ Be-
zug 

Themenbereich/ 
Lernfeld 

Inhalt 

Flucht und Vertrei-
bung 

aktueller Flucht- und Vertreibungsten-
denzen, insbesondere im Hinblick auf 
Krieg und Gewalt, Diskriminierung und 
Verfolgung, Umweltbelastungen, man-
gelnde Teilhabemöglichkeiten und Ar-
mut. Die Analyse der konkret 
vorfindbaren Situation geht dabei mit 
einer Reflexion vor dem Hintergrund 
des Universalitätspostulats der Men-
schenrechte einher.  

Hieran anknüpfend erarbeiten die 
Schülerinnen und Schüler Beispiele für 
die Herausforderungen im Zusammen-
hang mit Flucht und Vertreibung für be-
troffene Gesellschaften (Herkunfts-, 
Ziel- und Transitländer), nationale (Re-
gierungen), intergouvernementale (z.B. 
Vereinte Nationen) und supra- natio-
nale Akteure (z.B. Europäische Union) 
sowie betroffene NGO’s.  (S. 35 ff.) 

Ober-
schule 

und 

Gymna-
sium 

 Verordnung über 
die Sekundar-
stufe I der Ober-
schulen und des 
Gymnasiums 

Abschnitt 2 „Bestim-
mungen für den Un-
terricht“ 

hier § 5 Abs. 4 „Un-
terricht und Erzie-
hung“ (S. 7 und S. 18) 

Verpflichtung zur Beteiligung von Schü-
lerinnen und Schülern im Kernbereich 
von Schule (Unterrichtsplanung und 
Unterrichtsgestaltung) 

„Schülerinnen und Schüler werden an 
der Unterrichtsplanung und Unter-
richtsgestaltung sowie der Gestaltung 
des Schullebens beteiligt. Die Schule 
fördert die Schülerinnen und Schüler in 
der Entwicklung ihrer Selbstständigkeit 
und unterstützt sie in ihrer Fähigkeit zu 
Kooperation und Mitbestimmung“. 
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